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Unzulässigkeit von Videoüberwachung aus Fahrzeugen  
(sog. Dashcams) 

 

 

Mittlerweile nimmt der Einsatz sog. Dashcams auch in Deutschland immer mehr zu, 

um, so die standardmäßige Begründung, im Falle eines Unfalls den Hergang nach-

vollziehen und das Video gegebenenfalls als Nachweis bei der Regulierung von 

Schadensfällen und der Klärung von Haftungsfragen heranziehen zu können. 

Die Aufsichtsbehörden des Bundes und der Länder für den Datenschutz im nicht-

öffentlichen Bereich machen darauf aufmerksam, dass der Einsatz solcher Kameras  

- jedenfalls sofern dieser nicht ausschließlich für persönliche oder familiäre Tätigkei-

ten erfolgt - datenschutzrechtlich unzulässig ist. 

Soweit mit den Dashcams in öffentlich zugänglichen Bereichen gefilmt wird und als 

Hauptzweck der Aufnahmen die Weitergabe von Filmaufnahmen zur Dokumentation 

eines Unfallhergangs angegeben wird, ist der Einsatz – auch wenn die Kameras von 

Privatpersonen eingesetzt werden – an den Regelungen des Bundesdatenschutzge-

setzes zu messen. Gemäß § 6b Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 3 des Bundesdatenschutzge-

setzes (BDSG) ist eine Beobachtung und Aufzeichnung mittels Videokameras nur 

zulässig, soweit dies zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret festge-

legte Zwecke erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige 

Interessen der Betroffenen überwiegen.  

Diese Voraussetzungen sind in aller Regel nicht erfüllt, da die schutzwürdigen Inte-

ressen der Verkehrsteilnehmer überwiegen. Das informationelle Selbstbestimmungs-

recht umfasst das Recht des Einzelnen, sich in der Öffentlichkeit frei zu bewegen, 

ohne befürchten zu müssen, ungewollt und anlasslos zum Objekt einer Videoüber-

wachung gemacht zu werden. Dashcams zeichnen den Verkehr sowie Personen, die 

sich in der Nähe einer Straße aufhalten, ohne Anlass und permanent auf, so dass 

eine Vielzahl von Verkehrsteilnehmern betroffen ist, die sämtlich unter einen Gene-

ralverdacht gestellt werden, ohne dass sie von der Überwachung Kenntnis erlangen 

oder sich dieser entziehen können. Das Interesse des Autofahrers, für den eher the-

oretischen Fall eines Verkehrsunfalls Videoaufnahmen als Beweismittel zur Hand zu 

haben, kann diesen gravierenden Eingriff in das Persönlichkeitsrecht der Ver-

kehrsteilnehmer nicht rechtfertigen. 

Da selbst die Polizei Videokameras zur Verfolgung von Straftaten und Ordnungswid-

rigkeiten nur auf der Grundlage spezifischer Regelungen und ausschließlich dann 

einsetzen darf, wenn gegen die betroffene Person ein entsprechender Anfangsver-
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dacht besteht, können erst recht sonstige Stellen nicht für sich beanspruchen, den 

öffentlichen Verkehrsraum anlass- und schrankenlos mittels Kameras zu überwa-

chen. 

 


